
»SS

Nachtrag . -

der Zustand der öffentlichen Anstatt» zur Er¬
haltung der Gesundheit der Menschen, bey jeder
Ortsbeschreibung gewiß für jedem denkenden Leser
rin sehr interessanter Gegenstand ist, so fand man
für nöthig, folgende neue allerhöchstek.k. Verord¬
nung, betreffend die Findelhausanstalt in Wien,
hier noch bepzufügen:

Circulare
der kaiserl.königl. Landesregierung im Erzherzog-

thume Oesterreich unter der Enns.

Die Findclhaus»Anstalt in Wien betreffend.

Da der7. Absatz der wegen Derb sserung der
Findelhausanstalt in Wien untermz r .Dez. 1806
eigangenen Zirkularverordnung zu mehreren Miß^
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ren Provinze » selbst obliegt , in deren mehreren
ebenfalls bereits Findelhäuser bestehen , wird eine
den wirklichen Derpflegskosten mehr entsprechende
höhere Aufnahmstaxe von ino fl. festgefetzet.

Z ) Unentgeldlich werden ausgenommen die
Kinder der im Gebärhause entbundenen , und als
Säugammen in dem Findelhause verbleibenden
Mütter, . dann der ganz hilflosen Personen , welche

im Gebärhause nach der vierten Klasse unentgeldlich
ausgenommen worden . Doch sind zu Ammen -Dien-
sien im Findclhause nur die in das Gebärhaus un¬
entgeldlich aufgenommenenFraucnjimmer verpflich¬
tet . Jenen , die sich aber gegen ihre Bezahlung im
Gebärhausc befinden , stehet es ganz frey , obste
in dasFindclhaus als Ammen übertreten , und sich
dadurch den Vorrheil der unentgeldlichen Aufnahme
ihres Kindes verschaffen , oder sich zu keinen Am¬
men - Diensten herbeylassen , und für ihr Kind die
gesetzliche ganze oder halbe Taxe bezahlen wollen.

4 ) Har es auch noch ferner bey den wegen
Geheimhaltung derAeltern der aufgenommenenKin-
der bestehenden Vorschriften ganz zu verbleiben.
Diejenigen nähmlich , welche die ganze oder halbe
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Taxe selbst bezahlen , sind weder um Nahmen oder

Stand der Acltrrn des Kindes , noch woher sie sind,

zu befragen , noch weniger ist ihr Nähme in einem

Protokolle vorzumerken . Hingegen wird , um auf

jedemFall das Wiedererkenntniß der in das Findel¬

haus gekommenen Kinder zu erleichtern , der Lag,

wenn das Kind überbracht worden , sammt dessen

Taufnahme genau protokolliert , und dem Ueber-

bringer einAusschnittzettel , ungefähr nach derForm

derjenigen , welche in dem hiesigenPfandamt : beste¬

hen , bchändiget werden , worauf der Nähme des

Kindes , die Nummer des Protokolls , und derTag

der Uebergabe , nebst dem Betrage des bezahlten

Geldes bemerket seyn muß . Gegen Vorzeigung

dieses Zettels wird denen , die sich darnach erkun¬

digen , jedesmahl . die Nachricht über den Zustand

des Kindes , und wo es sich befindet , rrtheilt , auch

aufDerlangen das Kind selbst wieder zurückgegeben

werden , 4öey Zurücknahme eines Kindes ist es

billig , daß die Kosten , welche zur Erziehung dcffel»

ben bis auf diese Zeit verwendet worden , nach Ab¬

schläge der bey der Aufnahme derselben geleisteten

Bezahlung wieder ersetzet werben . Bey denjenigen

Kindern allein , welche von den Pfarreyen und Ge¬

meinden ausgenommen worden , muß der Nähme
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der Pfarrey und Gemeinde, die sie abgegeben hat,
in der Absicht angemerket werden, damit das Fin¬
delhaus ausweisen kann, wieviel Kinder, und aus
welchen Pfarreyen und Gemeinden gegen die halbe
Gebühr dahin eingebracht worden sind. Eben so
sind die im Gebärhause zur Geheimhaltung schon
Nach der ursprünglichen Verfassung vom Jahre
1784 vorgeschriebenen Vorsichten auch fortan mit
aller Sorgfalt zu beobachten.

Welche höchste Entschließung hiemit als ein
Nachtrag zur ZirkularverordNung vomzi .Dezem-
ber 1806 zur Wissenschaft und Nachachtung be¬
kannt gemacht wird. Wien amZ. März r8o8.


	Seite 193
	Seite 196
	Seite 197
	Seite 198

